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Beitragsordnung des Wasser-Cluster-Lausitz e.V.
§ 1 Grundsatz
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie  
die Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden.

§ 2 Beschlüsse
1.  Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags, die Aufnahmegebühr und Umlagen. Der Vorstand  

legt die Gebühren fest.
2.  Die festgesetzten Beträge werden zum 1. Januar des folgenden Jahres erhoben, in dem der Beschluss gefasst wurde. 

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt werden.

§ 3 Beiträge
Beitrags-Klasse: - Mitgliedsform    Beitragshöhe pro Jahr:
- 1. Ordentliche Mitglieder (Personen)   120,00 €
- 2. Ordentliche Mitglieder Unternehmen   500,00 €
- 3. Körperschaften des Öffentlichen Rechtes  nach Vereinbarung
- 4. Ehrenmitglieder     frei

• Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend. Für das Jahr des Vereins-
beitritts und der Beendigung der Mitgliedschaft ist der volle Jahresbeitrag zu bezahlen

• Der Vorstand entscheidet über die Einstufung im Rahmen der von der Mitgliederversammlung  
vorgegebenen Beträge. 

• Änderungen der persönlichen Angaben sind schnellstmöglich mitzuteilen.
• Der Mitgliedsbeitrag enthält die Beiträge für die Versicherung des e.V.
• Der Mitgliedsbeitrag wird durch Einzugsermächtigung zum 01.04. eines jeden Jahres vom Girokonto abgebucht.
• Mitglieder, die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, entrichten ihre Beiträge bis spätestens 31.01.  

eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins.
• Bei Mahnungen werden Mahngebühren von 5,00 € pro Mahnung erhoben.

§ 4 Vereinskonto
Bank Sparkasse Spree-Neiße, IBAN DE32 1805 0000 0190 0611 70, BIC WELADED1CBN

§ 5 Vereinsaustritt
Ein Vereinsaustritt ist nur per Einschreiben bis zum 30.09. des Jahres zum Jahresende möglich.

§ 6 Gültigkeit der Beitragsordnung
Die Beitragsordnung gilt ab dem Tage der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Die Beitragsordnung 
hat Gültigkeit, bis durch die Mitgliederversammlung eine Änderung beschlossen wird.
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